
Muster 2
(zu § 4 Abs. 2 VSA)

- 1 -

Nachweis über die Ermächtigung

Zutreffendes ist angekreuzt X

Herr/Frau
Name, Vorname Geburtsdatum

wurde heute zum Zugang zu Verschlusssachen bis zum Geheimhaltungsgrad

VS-VERTRAULICH GEHEIM STRENG GEHEIM

ermächtigt. Die Ermächtigung gilt

allgemein beschränkt auf

unbefristet befristet bis

auch für NATO und EU-Verschlusssachen

Ihm / Ihr wurde ein VS-Quittungsbuch ausgehändigt

Ort, Datum

Unterschrift des/der Bediensteten Unterschrift der/des Geheimschutzbeauftragten

Hinweis: Über die erfolgte Ermächtigung ist die VS-Registratur zu informieren.
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Muster 2
(zu § 4 Abs. 3 VSA)
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Nachweis über die Zulassung

Zutreffendes ist angekreuzt X

Herr/Frau
Name, Vorname Geburtsdatum

wurde heute für eine Tätigkeit zugelassen, bei der Sie sich Zugang zu
Verschlusssachen bis zum Geheimhaltungsgrad

VS-VERTRAULICH GEHEIM STRENG GEHEIM

verschaffen kann. Die Zulassung gilt

allgemein beschränkt auf

unbefristet befristet bis

auch für NATO und EU-Verschlusssachen

Ihm / Ihr wurde ein VS-Quittungsbuch ausgehändigt

Ort, Datum

Unterschrift des/der Bediensteten Unterschrift der/des Geheimschutzbeauftragten

Hinweis: Über die erfolgte Zulassung ist die VS-Registratur zu informieren.

Seite 576 GMBl 2023 Nr. 26–29



Muster 2
(zu § 4 Abs. 2 und Abs. 3 VSA)

- 3 -

Nachweis über die Verpflichtung

Zutreffendes ist angekreuzt X

Herr/Frau
Name, Vorname Geburtsdatum

wurde heute über die Bestimmungen der §§ 93 bis 99, 203 Absatz 2 und 353b
StGB unterrichtet, über die besonderen Bestimmungen des Geheimschutzes
belehrt und auf deren gewissenhafte Erfüllung verpflichtet.

Diese Verpflichtung gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem
Dienst-/Beschäftigungsverhältnis.

Ihm/Ihr ist bekannt, dass ihm/ihr bei Verstößen gegen die oben genannten
Bestimmungen disziplinar- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen und eine
strafrechtliche Ahndung des Verstoßes nach den §§ 93 bis 99, 203 Absatz 2
und 353b StGB drohen.

Er/Sie wurde über Anbahnungs- und Anwerbemethoden ausländischer
Nachrichtendienste unterrichtet.

Er/Sie hat eine Abschrift dieser Verpflichtung erhalten.

Ihm/Ihr wurden die §§ 93 bis 99, 203 Absatz 2 und 353b StGB, die Vorschriften
der Verschlusssachenanweisung und folgende weitere Vorschriften zum Schutz
von Verschlusssachen zugänglich gemacht:

Ort, Datum

Unterschrift des/der Verpflichteten Unterschrift des/der Verpflichtenden
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